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„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ 

— Johann Wolfgang von Goethe  



 

 

Unsere Ortsteile: 
Engenthal, Enzendorf, Geisberg, Griesmühle, Großmeinfeld,   
Grünreuth, Güntersthal, Häuslfeld, Harnbachmühle, Höflas, Klein-
meinfeld, Loch, Lungsdorf, Neuensorg und Rupprechtstegen 
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Telefon: 09152/92 69 00 

E-Mail:  rathaus@hartenstein-mfr.de 

Homepage:  www.hartenstein-mfr.de 
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Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten: 

Mo., Di., Mi. und Fr.    8:00 – 12:00 Uhr 

Montag zusätzlich        13:00 – 16:00 Uhr 

Donnerstag           14:00 – 18:30 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 



 

 

Ein gutes und gesundes neues Jahr 2026! 
 

Mit viel Glück wird das Mitteilungsblatt für das erste Quartal 2026 noch vor Weihnachten verteilt und somit darf 

ich noch ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage mit Ihren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026 

wünschen. 

Ein neues Jahr beginnt, der Zauber der ersten Tage, eine neue Jahreszahl auf dem Papier. 

Die meisten haben das sicher schon sehr oft erlebt, für mich bleibt es immer etwas Besonderes. Das kommende 

Jahr ist ein besonderes in der bayrischen Kommunalpolitik. Alle Ratsgremien im Kreistag, in den Kommunen und 

im Regelfall auch die Bürgermeister werden gewählt—auf die nächsten 6 Jahre. Auch bei uns wird sich viel än-

dern. Im Gremium werden „alte Hasen“ ihren Platz frei machen, sich nicht mehr zur Wahl stellen und dafür viele 

neue Gesichter auf den Wahlunterlagen zu sehen sein. Nichts ist also beständiger als der Wandel! 

Mich freut es, dass sich wieder viele Menschen haben finden lassen, sich für die kommunalen Entscheidungen 

unserer Gemeinde zu interessieren und auch mit entscheiden zu wollen. Ich schreibe bewusst nicht 

„Kommunalpolitik“, denn mit Politik hat unsere Arbeit und die damit verbundenen Entscheidungen nichts zu tun. 

Politik beginnt auf Kreisebene, da gehört sie hin. Nein, in einer Kommune ist es eine Personenwahl und das ist 

auch richtig so. Das Gremium sollte bunt gemischt alle Belange der Bürger vertreten—nur so werden alle Men-

schen und Themen in unserer Gemeinde gleich behandelt.  

Wichtig ist mir zu erwähnen, dass der Beschluss des Gemeinderats, die Stellung des Ersten Bürgermeisters, der 

Ersten Bürgermeisterin ab der kommenden Wahlperiode von Ehrenamtlich auf Hauptamtlich zu setzen, der ein-

zig richtige Weg war. Das Amt als Ehrenamtler, nicht sozialversichert und ohne Altersabsicherung auszuüben 

kann nicht richtig sein. Und die Mehrkosten für die Gemeinde ist im Vergleich zu den restlichen Personalkosten 

absolut irrelevant.  

Auf das letzte Quartal 2025 zurückblickend kann ich sagen, dass wir sehr viele Entscheidungen auf den Weg ge-

bracht haben, die schon sehr lange Vorbereitung benötigt hatten. Sicherlich sind gerade die Verbesserungsbeiträ-

ge für Wasser und Abwasser niemandem von uns leicht gefallen, noch gefallen sie uns. Aber dem Gremium war 

klar, es muss gemacht werden. Alle Gebühren haben wir angefasst—nichts ist günstiger geworden. Warum das 

so ist—weil es schon lange überfällig war. Wasser und Abwasser ist zwingend kostendeckend. Die Gemeinde Har-

tenstein hat seit langer Zeit zu wenig Gebühren vereinnahmt und der Defizitberg wurde größer und größer. Die 

Folge daraus sind die Schritte, die der Gemeinderat nun auf den Weg gebracht hat. Wer Fragen zu den aktuell 

versendeten Schreiben hat, darf sich gerne bei Herrn Bitterwolf, oder in der Gemeindeverwaltung melden—wir 

helfen wo wir können. 

Ich bedanke mich beim Gemeinderatsgremium für die viele intensive Diskussionen und die stets vernünftigen 

Beschlüsse. 

Nun danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihren Einsatz im vergangenen Jahr und wün-

sche allen einen guten Start, mit viel Elan und Durchhaltevermögen für das neue Jahr 2026. 

Ihr macht das super—macht weiter so! 

Ein Dank an Sie als Bürger. Vielen Dank für die zahlreichen positiven Begegnungen und die vielen tollen Gesprä-

che. 

 

 

Hannes Loos 

Erster Bürgermeister 



 

 

   

 

   

   

 

 

   

  03.01.  Frau Zümrü Irmak, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 80. 

  03.01.  Frau Gerda Wölfel, Güntersthal 3     zum 75. 

  19.01.  Frau Gertraud Lengenfelder, Engenthal 13   zum 80. 

  19.01.  Herr Hans Geyer, Eckart-Siedlung 3    zum 70. 

  01.02.  Frau Anna Koenen, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 90.  

  13.02.  Herr Karl Zeitler, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 90. 

  18.02.  Frau Ursula Bauer, Pegnitztalstraße    zum 80.  

  28.02.  Frau Rada Jovic, Strohgasse 7     zum 75.  

  06.03.  Herr Josef Steinbinder, Pflege- und Seniorenzentrum zum 70. 

  14.03.  Frau Brigitte Ungerer, Scholleite 27    zum 70. 

  23.03.  Herr Zbigniew Wnuk, Höflas 1     zum 70. 

  25.03.  Frau Johanna Schneider, Hauptstraße 9    zum 70. 

  26.03.  Herr Bernd Petzold, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 70.  

  30.03.  Frau Maria Tabita, Veldener Straße 15    zum 70. 

     

   

   

Gemäß § 50 Abs. 2 BMG darf die Gemeinde nur folgende Jubiläen veröffentlichen: Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 

fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen ab dem 50. und jedes folgende 

Ehejubiläum.  Wir danken für Ihr Verständnis. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie einer Veröffentlichung Ihrer Daten jederzeit widersprechen können. Bitte wenden Sie sich in 

diesem Fall an die Gemeindeverwaltung. 

W i r  g r a t u l i e r e n   z u m   G e b u r t s t a g 



 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch der Familie Gutsche 

zur Geburt ihres Sohnes!  

Wir wünschen dem kleinen Erdenbürger einen wunderbaren 

Start ins Leben sowie der ganzen Familie viel Freude,  

Gesundheit und viele glückliche gemeinsame Momente.  

 

 

 

 

 

 

 

Den Eltern von Samuel Gaßner, geboren am 15.09.2025,  

gratulieren wir ganz herzlich zur Geburt ihres Sohnes! 

Für die gemeinsame Zukunft wünschen wir der Familie  

alles erdenklich Gute, viel Liebe, Glück  

und schöne Augenblicke miteinander.  

 



 

 

 

 
 

Gemeinde- und Landkreiswahlen 
 

 

Information zur Kommunalwahl am 08. März 2026 

Am Sonntag, den 08. März 2026, finden in ganz Bayern die nächsten Kommunalwahlen statt. An die-
sem Tag werden in den Gemeinden und Landkreisen zahlreiche kommunale Gremien neu gewählt. Die 
Wahlen finden alle sechs Jahre statt. 

Was wird gewählt? 

Je nach Gemeinde und Landkreis werden folgende Ämter und Gremien neu bestimmt.                    
In der Gemeinde Hartenstein sind folgende Ämter und Gremien neu zu wählen: 

•Erster Bürgermeister / Erste Bürgermeisterin 

•Gemeinderat 

•Landrat / Landrätin 

•Kreistag 

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie sich über die Homepage der 

Verwaltungsgemeinschaft (https://www.vgvelden.de/kommunalwahl-2026), 

oder über den QR-Code informieren.  

Hierzu einige wichtige Daten auf den ersten Blick:  

Briefwahlabholung ist frühestens ab 16.02.2026 möglich. Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich 
vorgegebene Frist, die nicht von der Kommune beeinflusst wird. Im Falle einer Stichwahl (sowohl auf 
Kommunaler-, als auch auf Kreisebene) findet diese am 22. März 2026 statt. 

Die Kommunalwahl ist eine wichtige Gelegenheit, unsere unmittelbare Lebensumwelt aktiv mitzuge-
stalten. Entscheidungen, die im Rathaus und im Kreistag getroffen werden, betreffen den Alltag aller 
Bürgerinnen und Bürger – von der Kinderbetreuung über Infrastruktur und Verkehr bis hin zu Kultur- 
und Freizeitangeboten. 

Wir laden daher alle Wahlberechtigten herzlich ein, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Jede 
Stimme trägt dazu bei, unsere Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten und die demokratischen Struktu-
ren vor Ort zu stärken. 

 

Beteiligen Sie sich – Ihre Stimme zählt. 
Gemeinsam gestalten wir unsere Kommune. 

Gemeindemobil 
Auch im Jahr 2026 fährt das Gemeindemobil  weiterhin alle 14 Tage zum PEZ Hohenstadt. 

Die erste Fahrt findet am 13.01.2026 wie gewohnt um 08:00 Uhr statt. 

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Josef Körber und Herrn Dieter Schramm  herzlich für ihren 
Einsatz im PEZ-Fahrdienst zu danken! Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Bürgerbüro  

unter der Telefonnummer 09152 / 926900 an. 



 

 

Verabschiedung in den wohlverdienten Ruhestand 

Nach sechs Jahren engagierter Tätigkeit verabschiedet 
sich die Gemeinde Hartenstein von ihrem geschätzten 
Mitarbeiter Bernhard Vizethum, der nun in den wohlver-
dienten Ruhestand geht. 

Mit seiner stets hilfsbereiten und lösungsorientierten Art 
war er für viele Bürgerinnen und Bürger sowie für das 
gesamte Team eine unverzichtbare Stütze. Er war immer 
hilfsbereit und fand für jedes Problem eine Lösung. Er 
zeichnete sich durch große Neugier und Offenheit für 
Neues aus und brachte dabei immer eine gute Portion 
Humor mit. Seine natürliche Fähigkeit, schnell und leicht 
Kontakte zu knüpfen, machte die Zusammenarbeit be-
sonders angenehm. 

Die Gemeinde Hartenstein dankt ihm herzlich für seinen Einsatz  
und wünscht für den neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit, Freude  
und erfüllende Momente! 

 

 

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 

Vom 24.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 

ist die Gemeindeverwaltung geschlossen.  

 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die 

Verwaltungsgemeinschaft Velden, Telefon: 09152/9291-0 



 

 

Vlf—Zirkelprogramm jeweils Dienstag um 20.00 Uhr 

Grünreuth  „Zum Schlößla“ (Tel.09152/572) 

 

Zirkelleiter: Harald Bammler, Henneberg 2, 91235 Velden  

Tel.09152/921362, Mail: bammler.henneberg@t-online.de 

 
 

• 13.01.2026      Aktuelles vom BBV Kreisobmann Andreas Geistmann u. Geschäftsführer Christian Huber 
 
• 27.01.2026     Eine andere Art Landwirtschaft; Yannic Cocu Fa. TMCE 
 
• 10.02.2026      Mein Acker, das digitale Paket der Maschinenringe; MR Nürnberger Land, Marc Wild 
 
• 24.02.2026      Aktuelles aus der Landtechnik; Müller Landtechnik Ottenhof 

Datum /
Uhrzeit Veranstaltung/ Ort Veranstalter 

Januar 2026 
04.01./ 09:00 Sternsingeraktion Katholische Pfarrgemeinde 

05.01. / 19:00 Jahreshauptversammlung / Feuerwehrhaus FF Enzendorf 

06.01. /11:30 Ehrentag / Pechwirt SC Rupprechtstegen 

09.01. / 19:00 Jahreshauptversammlung / Burg Hartenstein FF Hartenstein 

10.01. / 09:00 Christbaumsammeln JFF JFF Hartenstein 

17.01. /18:00 Jahreshauptversammlung / Gasthaus Zur Traube JHV Soldatenverein 

18.01. Jahreshauptversammlung / Gasthaus Burgblick Soldaten- & Reservistenverein 

23.01. Jahreshauptversammlung / Schützenheim Schützenverein Hartenstein 

31.01. Schlachtfest SC Rupprechtstegen 

31.01. / 19:00 Fasching Kulturhalle Kulturverein Hartenstein 

Februar 2026 
11.02./ 18:00 Jahreshauptversammlung / Gasthaus Burgblick Liedertafel Hartenstein 

15.02. Faschingsumzug Happurg Obst- & Gartenbauverein 

17.02. Kinderfasching Kulturhalle Obst- & Gartenbauverein 

21.02. Schlachtfest FF Grünreuth FF Grünreuth 

März 2026 
07.03. Schinkenessen/ Feuerwehrhaus Hartenstein FF Hartenstein 

16.03. Osterbrunnenschmücken Obst- & Gartenbauverein 

27.03. / 19:00 Jahreshauptversammlung / Gasthaus Burgblick Kulturverein Hartenstein 

Veranstaltungskalender der Vereinen Gemeinde Hartenstein – 1. Quartal 2026  



 

 

 

 

 

 

 

Beim diesjährigen Kaffeekränzchen des Pfarrgemeinderates am Volkstrauertag konnte ein 
Reinerlös von 403,70 € erzielt werden.  

Der Betrag wird für die Instandhaltung des Pfarr- und Jugendheims gespendet. 

Allen, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen haben, sowie allen Spenderinnen und 
Spendern gilt ein herzliches Vergelt’s Gott! 

 

Der Pfarrgemeinderat und die Gemeinde Hartenstein  

 

Gute Stimmung 

beim  

Seniorencafé  

am 05.10.2025 

 
Beim Seniorennachmittag im Kumm HA´zamm herrschte ausgelassene und fröhliche 
Stimmung. Rund 70 Gäste wurden mit selbstgebackenen Kuchen und erfrischenden 

Getränken verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, die dazu bei-
getragen haben, dass diese Veranstaltung wieder ein voller Erfolg wurde. 

 

Ihre Seniorenbeauftragten Roland John und Roland Brütting  

 zusammen mit der Gemeinde Hartenstein   

 

Erlös Kaffeekränzchen am Volkstrauertag 



 

 

„MeinMarkt24“ – Einkaufen rund um die Uhr  
 

Ab dem 24.09.2025 steht den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Hartenstein ein neues Angebot zur 
Verfügung: MeinMarkt24 – Einkaufen im Selbstbedienungsformat, rund um die Uhr. 

Viele haben es in den letzten Jahren sicher bemerkt: Aufgrund des anhaltenden Personalmangels mussten 
die Öffnungstage und -zeiten unseres Dorfladens immer wieder reduziert werden. Um dennoch allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern jederzeit den Zugang zu wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs zu er-
möglichen, hat sich die Gemeinde Hartenstein dazu entschlossen, zusätzlich das Selbstbedienungskonzept 
„MeinMarkt24“ einzuführen. 

Wir freuen uns sehr, unseren Bürgerinnen und Bürgern damit einen modernen Dorfladen anbieten zu kön-
nen, in dem man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgen kann. 
Das Sortiment umfasst unter anderem Backwaren, Milchprodukte, Fleisch-, Geflügel- und Fischwaren von 
regionalen Erzeugern sowie eine Auswahl an Bio-Produkten aus der Region. 

Der neue Markt befindet sich aktuell noch in der Einführungs- und Optimierungsphase. Einige von Ihnen 
haben möglicherweise kleinere Startschwierigkeiten bemerkt, wie nicht funktionierende oder fehlende Bar-
codes oder Preisabweichungen zwischen verschiedenen Kassensystemen. Dafür möchten wir uns ausdrück-
lich entschuldigen. Wir versichern Ihnen, dass wir intensiv daran arbeiten, alle Abläufe weiter zu verbes-
sern, damit das System zuverlässig und reibungslos funktioniert. 

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihr wertvolles Feedback. 
Ihre Rückmeldungen helfen uns sehr, Schwachstellen zu erkennen und zu beheben. Um die Qualität unse-
res Angebots und unserer Dienstleistungen weiter zu verbessern, haben wir eine anonyme Kundenumfrage 
erstellt (https://forms.office.com/e/cR1R8VbGvc). Bisher haben bereits 30 Kundinnen und Kunden daran 
teilgenommen – vielen Dank dafür! 

Wir bitten Sie herzlich, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und an der Umfrage zur Produktverfügbarkeit 

und Servicequalität teilzunehmen. Die Umfrage ist online anonym ausfüllbar. Für alle, die keinen Internet-

zugang haben, liegt auch eine gedruckte Version aus, die im Laden abgegeben oder in den Briefkasten des 

Rathauses eingeworfen werden kann. Zusätzlich finden Sie auf der nächsten Seite einen QR-Code sowie 

den Fragebogen zum Ausfüllen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir ein lebendiges, beliebtes Einkaufsange-

bot für unsere Gemeinde schaffen, Lebensmittelverschwendung vermeiden und den Dorfladen zu einem 

echten Lieblingsort für unsere Einwohnerinnen und Einwohner machen.  

 

Das gesamte Team vom  
Dorfladen Hartenstein 

wünscht Ihnen und Ihren 
Familien frohe Weihnachten, 

erholsame Feiertage  
und einen guten, gesunden 

Start ins neue Jahr!!! 



 

 

Link zur Umfrage: 



 

 



 

 

Sammeltonne für Speisefette 

Energiesparlampen und CDs 

Gartenabfälle 

Entsorgung von Elektroschrott 

Giftmobil 

Allgemeine Informationen zur Abfallwirtschaft 

 

 

 

Ab Juli 2005 steht im Bauhof Hartenstein eine 60-Liter-Tonne zur umweltgerechten Entsorgung von ge-

brauchten Speiseölen und -fetten bereit. Damit können z. B. Frittieröl, Brat- und Backfett sowie altes Spei-

seöl aus privaten Haushalten richtig entsorgt werden. Bitte bringen Sie die Fette in verschließbaren Kunst-

stoff- oder Blechbehältern mit – entweder zur direkten Abgabe oder zum Umfüllen in die bereitgestellte 

Tonne.  

Hinweis: Die Entsorgung ist nur während der Öffnungszeiten des Rathaus möglich. Es werden ausschließ-

lich pflanzliche oder tierische Speisefette und -öle angenommen. Motor- oder Körperpflegeöle gehören 

nicht dazu! Die Abgabe ist kostenlos – helfen Sie mit, Umwelt und Abwasserleitungen zu schützen! 

 

 

 

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und CDs können im  Bauhof, Höflaser Straße 1 in Hartenstein zu 

den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden. 

 

 

Die Gemeinde Hartenstein nimmt im gemeindlichen Wertstoffhof während der normalen Öffnungszeiten 

auch Gartenabfälle bis max. 3 cbm an. Die Gebühr beträgt pro angefangener Kofferraum–Menge 2,00 €. 

Bei größeren Mengen sind wir gehalten, Sie an die Kompostieranlage in Fischbach, Firma Ott zu verweisen.  

 

 

Auch dieses Jahr ist unser Bauhof wieder jeden 1. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr geöff-
net. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, Ihren Elektroschrott ordnungsgemäß zu entsorgen. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass Akkus und Batterien vorher ausgebaut bzw. entfernt werden müssen 
(Vorschrift des Landratsamtes, da sonst Explosionsgefahr besteht). Ab diesem Zeitpunkt darf kein Elekt-
roschrott mehr außerhalb der Öffnungszeiten am Bauhof abgestellt werden. Wir bitten um Beachtung. 

 

 

Am Giftmobil kann Sonderabfall wie z. B. Farben (flüssig), Holzschutzmittel, Mineralöle (bis max. 10 l) und 

vieles mehr abgegeben werden. Eine detaillierte Aufstellung finden Sie in Ihren Abfall-Infos 2026. 

Das Giftmobil ist am Dienstag, den 28.04.2026 

In Rupprechtstegen am Bahnhof (Glascontainer) um 15-16 Uhr 

In Hartenstein am Parkplatz Eckart-Siedlung um 17-18 Uhr 

 



 

 

 

Rückblick Burgweihnachtsmarkt 29-30.11.2025 
 

Auch in diesem Jahr lockte unser Weihnachtsmarkt auf Burg Hartenstein wieder viele Besucher an. Zwar 
zeigte sich das Wetter von seiner winterlich-raueren Seite – kalt und neblig – doch genau diese Stimmung 
verlieh der Burg einen fast mystischen Flair. Und dank heißem Glühwein, warmen Speisen und einer insge-
samt sehr herzlichen Atmosphäre ließ sich die Kälte gut aushalten. 

Um 17 Uhr eröffnete Bürgermeister Hannes Loos den Weihnachtsmarkt offiziell mit einer kurzen Ansprache. 
Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Besucherinnen 
und Besuchern. Besonders würdigte er die Aussteller, die trotz der schwierigen Bedingungen rund um die 
Burg mit großem Engagement gekommen waren und eine vielfältige Auswahl an kunsthandwerklichen, 
selbstgemachten und regionalen Produkten anboten. Auch der stellvertretende Landrat Helmut Brückner 
und seine Gattin nahmen an der Eröffnung teil. 

Im Anschluss schuf das Christkind mit seinen Engeln durch seinen Prolog eine stimmungsvolle, beinahe fei-
erliche Ruhe. Die Kinder unseres Kindergartens trugen Weihnachtslieder vor, und die Hartensteiner Bläser 
umrahmten die Eröffnung musikalisch und sorgten für weihnachtliche Klänge, die perfekt in die festliche 
Atmosphäre passten. 

Wie jedes Jahr ließ es sich auch der Nikolaus nicht nehmen, die Burg zu besuchen. Mit seinem Sack voller 
kleiner Überraschungen begeisterte er die erwartungsvollen Kinder. 

Die Gemeinde Hartenstein bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, Unterstützern und Gästen. Trotz Ne-
bel und Kälte war es wieder ein stimmungsvoller und sehr gelungener Auftakt in die Adventszeit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Hinweis zur Wasserzählerablesung zum Jahresende 2025 

 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die von der Verwaltungsgemeinschaft Velden Ende November eine Zählerable-

sekarte erhalten haben, möchten wir bitten, ihren Wasserzähler zum Jahresende 2025 selbst abzulesen – so-
fern noch kein digitaler Wasserzähler installiert ist. Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Ablesekarte bis spä-
testens 10.01.2026 zurück. Wichtig: Beim Zählerstand bitte nur die vollen Kubikmeter (m³) angeben, keine 
Nachkommastellen. 

Zusätzlicher Hinweis für Haushalte mit digitalem Hauptzähler + separatem Gartenwasserzähler 

Auch Eigentu mer, die bereits einen digitalen Wasserzähler im Haus besitzen, aber zusätzlich einen 
mechanischen Gartenwasserzähler nutzen, mu ssen den Stand des Gartenwasserza hlers wie gewohnt 
an die Verwaltungsgemeinschaft Velden melden. Bitte denken Sie daher daran, den Gartenwasserzähler 
separat abzulesen und fristgerecht zu u bermitteln. 

Online-Abgabe bevorzugt 

Falls Sie Internetzugang haben, nutzen Sie bitte die Online-Erfassung. 
Unter www.vgvelden.de oder QR-Code  ist der Link   
vom 13.11.2025 bis 31.01.2026 freigeschaltet. 
Für die Eingabe benötigen Sie: 

• Zählernummer 

• Objektlage und Hausnummer (z. B. „Höflaser Straße 1“) 
• Zählerstand (volle m³) 
 

Online übermittelte Zählerstände können direkt in die Gebührenabrechnung übernommen werden – das spart 
Zeit und vermeidet Fehler. 

Gebu hrenbescheid und Zahlungstermine 
Die Endabrechnung der Verbrauchsgebu hren fu r 2025 erhalten Sie ca. Mitte Februar 2026. Die bereits 
geleisteten Vorauszahlungen werden darin beru cksichtigt. Je nach Verbrauch ergibt sich eine Nachzah-
lung oder Rückerstattung. Die Nachzahlung ist 4 Wochen nach Erhalt des Bescheids fa llig. 

Die Vorauszahlungsraten für 2026 werden erhoben am: 
• 15.06.2026 
• 15.09.2026 

• 15.12.2026 
Die Endabrechnung für 2026 erfolgt dann wieder im 1. Quartal 2027. 

Hinweise zu Neuanmeldungen 

Bei Neuanmeldungen im Bereich Wasser/Abwasser liegen noch keine Verbrauchsdaten vor. Daher können die 
automatisch berechneten Abschlagszahlungen vom tatsächlichen Bedarf abweichen – besonders, wenn sich die 
Personenzahl im Haushalt ändert. 
Auf Wunsch können die Abschläge jederzeit individuell angepasst werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

Verwaltungsgemeinschaft Velden – Frau Hilton 

  09152 / 9291-17 

  susanne-hilton@vgvelden.de 

http://www.vgvelden.de


 

 

 

Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 21.08.2025 

 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 30.07.2025 

 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sit-
zung vom 30.07.2025 und beschließt deren Richtigkeit. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos ist sich bewusst, aber auch zufrieden, dass das Gremium in dieser Wahlperiode 
und nach 5-jährigen Bearbeitungszeit die neuen Verbesserungssatzungen für die Wasser- und Ab-
wasserversorgungen, sowie die Beitragssatzungen auf den Weg bringt. Der rechtliche Aspekt spielt 
dabei auch eine große Rolle. Der Fehlbetrag in der Haushaltsstelle Wasserversorgung in Höhe von 
1.849.151,22 € muss über Verbesserungsbeiträge mit einer Einmalzahlung nach der Summe der 
Grundstücksflächen und der Summe der Geschoßflächen gedeckt werden. Im Gemeinderat kommt 
die Frage auf, wann die Gebührenbescheide an die Bürger rausgehen. Die Rechtsgrundlage die Be-
scheide zu erlassen ist mit heutigem Beschluss der Satzungen gegeben. Der Gemeinderat wird in ei-
ner der nächsten Sitzungen entscheiden, in welchem Zeitraum und welche Zahlungsvarianten dem 
Gebührenschuldner angeboten werden sollen. 

Der Beitragssatz beträgt:  

 

a) pro m² Grundstücksfläche 0,54 €  

b) pro m² Geschoßfläche        4,99 € 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung 

2. Erlass einer Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneue-

rung der Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Harten-



 

 

 

- Der Beitragsmaßstab wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoßfläche der vorhan-
denen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  

 - bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindes-
tens jedoch 1.500 m²,  

 - bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Satzung 
zur Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung der 
Gemeinde Hartenstein (VES-WAS) und beschließt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 1 

 

 
 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass in der BGS-WAS die Verbrauchsgebühren und Herstellungs-
beiträge (für Neubauten) für die Wasserversorgung wie folgt geregelt werden. Die Beiträge sind ver-
pflichtend regelmäßig zu überrechnen und anzupassen. 

 

Herstellungsbeitrag: pro m² Grundstücksfläche: 1,49 € und Geschossfläche: 13,85 € 

 

Wasserpreis: 1,30 €/m³ (wie bereits seit Januar 2025) 

zzgl. Grundgebühr (50€/70€/90€, wie bereits seit Januar 2025) 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Hartenstein (BGS-WAS) und be-
schließt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass in der BGS-EAS die Verbrauchsgebühren und Herstellungs-
beiträge (für Neubauten) für die Abwasserentsorgung wie folgt geregelt werden. Die Beiträge sind 
verpflichtend regelmäßig zu überrechnen und anzupassen. 

 

 

3. Erlass einer neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-

serabgabesatzung der Gemeinde Hartenstein – BGS-WAS 

4. Erlass einer neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-

rungssatzung der Gemeinde Hartenstein für die Gemeindeteile 



 

 

Herstellungsbeitrag: pro m² Grundstücksfläche: 2,42 € und Geschossfläche: 18,71 € 

 

Abwasserpreis: 3,50 €/m³ (wie bereits seit Januar 2025) 

zzgl. Grundgebühr (50€/70€/90€, wie bereits seit Januar 2025) 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Hartenstein für die Gemeindeteile Harten-
stein und Grünreuth – BGS-EWS und beschließt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass die (Entwässerungssatzung-EWS) alle Benutzungsregelungen 
für die Entwässerung von Grundstücken oder Bauten festsetzt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Satzung für 
die öffentliche Entwässerungsanlage der Gemeinde Hartenstein für die Gemeindeteile Grünreuth und 
Hartenstein (Entwässerungssatzung-EWS) und beschließt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass der durch Verbesserungsbeiträge abzudeckende Aufwand in 
Höhe von 100 v. H. des beitragsfähigen Investitionsaufwandes 729.963,88 € beträgt und nach der 
Summe der Grundstücksflächen und der Summe der Geschoßflächen wie folgt umgelegt wird.  

 

Der Beitragssatz beträgt:  

 

a) pro m² Grundstücksfläche 0,83 €  

b) pro m² Geschoßfläche        6,42 € 

 

 

5. Erlass einer neuen Satzung für die öffentliche Entwässerungsanla-

ge der Gemeinde Hartenstein für die Gemeindeteile Grünreuth und 

Hartenstein (Entwässerungssatzung-EWS) 

6. Erlass einer Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneue-

rung der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Hartenstein 

(VES-EWS) für die Gemeindeteile Grünreuth und Hartenstein 



 

 

- Der Beitragsmaßstab wird nach der Grundstücksfläche und der Geschoßfläche der vorhande-
nen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von 
mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  

 - bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitragspflichtigen Geschoßfläche, mindes-
tens jedoch 1.500 m²,  

 - bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Beitragssat-
zung für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Hartenstein 
(VES-EWS) für die Gemeindeteile Grünreuth und Hartenstein und beschließt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die Felsberäumung in 2024 am Roten Fels wurde durch das Geobüro Dr. Spang begleitet. Bei den 
Maßnahmen wurden unsichere Stellen am Felskopf, sowie den angrenzenden Wäldern festgestellt. Im 
Nachgang hat Dr. Spang nach Rücksprache die Situation nochmals überflogen und ein Angebot zur 
geologischen Begutachtung ausgearbeitet. Auf Basis dieser Begutachtung kann eine Ausschreibung 
zur Felssicherung erstellt werden. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erinnert an die große Felsberäumung letztes Jahr im Pegnitztal. Damals hatte das 
staatliche Bauamt angeregt, Felsberäumung durchzuführen, die der Gemeinde zur Auflage gemacht 
wurden. Die Maßnahme wurde durch das Geobüro Dr. Spang begleitet und ein geologisches Gutach-
ten erstellt, mit Empfehlung und Anregung der Försterin eine Saison abzuwarten, wie sich die Verwur-
zelung und Vegetation entwickle. Das Geobüro hat erneut eine Begehung durchgeführt, wobei festge-
stellt wurde, dass weitere Maßnahmen zur Sicherung notwendig sind, da die Flächen zur Staatsstraße 
hin der Gemeinde gehören. Es liegt ein Angebot für ein Gutachten mit Handlungsempfehlung vor.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Angebot zum Gutachten Felssicherung 

am Roten Fels über 19.173,64 € brutto und vergibt den Auftrag an Dr. Spang, 58453 Witten. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 1 
 

 

 

7. Auftragsvergabe Gutachten Felssicherung Roter Fels 



 

 

 

Sachverhalt: 

In Absprache mit dem Ingenieurbüro RCH liegt ein Angebot zur Konzepterstellung für weitere Schritte 
in der Aufrechterhaltung unserer Wasserversorgung vor. Das Konzept wird durch die RzWas2025 bis 
50.000 € oder max. 70% gefördert. Eine Ausarbeitung des jetzigen Zustands mit Maßnahmenkatalog 
und Priorisierung ist das Ziel und auch notwendig. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos spricht die Gesamtsituation der Wasserversorgung der Gemeinde an. Notwendi-
ge Sanierungsmaßnahmen am Hochbehälter, Erneuerung der Wasserleitungen werden sich künftig 
nicht vermeiden lassen. Das Ingenieurbüro bietet daher an, einen Maßnahmenplan auszuarbeiten, 
welche Projekte vorrangig behandelt werden müssen, und durch die RzWas2025 gefördert werden. 
Im Gemeinderat kommt die Diskussion auf, ob dieses Konzept notwendig sei. Bürgermeister Loos er-
läuterte, dass das Vorhalten des Konzepts gefordert wird. Auch ist es sinnvoll, da wir zwar wissen 
was grob zu tun ist, aber eine Priorisierung durch eine fachliche Beurteilung durchaus sinnvoll sei. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Angebot des IB RCH in Amberg zur 
Ausarbeitung des Sanierung- und Strukturkonzepts der Wasserversorgung über 15.232 € und stimmt 
diesem zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 7 : 2 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Zur Durchführung der geplanten Baumaßnahme am Ortsrand von Kleinmeinfeld muss eine Ergän-
zungssatzung aufgestellt werden, um auf der Baufläche Baurecht zu erhalten. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos informiert über die Errichtung eines Hauses in Kleinmeinfeld. Hierzu muss eine 
Ergänzungssatzung aufgestellt werden, wie auch die Änderung des Flächennutzungsplanes im 
nächsten TOP, um die Baufläche ins Dorfgebiet aufzunehmen. Ein Parallelverfahren wird durchge-
führt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschließt die Aufstellung der notwendigen Ergänzungs-
satzung im OT Kleinmeinfeld. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren durchzuführen. Kosten-
träger ist der Bauantragssteller. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

8. Auftragsvergabe Sanierung- und Strukturkonzept der Wasserver-

sorgung 

9. Beschluss zur Aufstellung einer Ergänzungssatzung im OT 

Kleinmeinfeld Fl.Nr.1895/1 



 

 

 

Sachverhalt: 

Da die gewünschte Baufläche im OT Kleinmeinfeld außerhalb des Flächennutzungsplans liegt, muss 
dieser ebenfalls geändert werden. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos ergänzt TOP 9. Hierzu muss eine Änderung des Flächennutzungsplanes durch-
geführt werden, um die Baufläche ins Dorfgebiet aufzunehmen. Ein Parallelverfahren wird durchge-
führt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschließt die Durchführung der Änderung des Flächen-
nutzungsplans im OT Kleinmeinfeld. Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren durchzuführen 
und an ein geeignetes Fachbüro zu beauftragen. Kostenträger ist der Bauantragssteller. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

 

11.1 – Grundsteuermessbetrag 

 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, einer der letzten wichtigen Bescheide ist ergangen. Die Reduzie-
rung des Hebesatzes war eine gute Entscheidung. 

 

 

11.2 – Seniorennachmittag 

 

Bürgermeister Loos möchte den Gemeinderat darüber in Kenntnis setzen, dass voraussichtlich unser 
Seniorennachmittag am 05.10.2025 stattfinden wird. 

10. Beschluss zur Änderung des FNP im OT Kleinmeinfeld  

Fl.Nr. 1895/1 

11. Informationen des Bürgermeisters 



 

 

Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2025 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 21.08.2025 

 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sit-
zung vom 21.08.2025 und beschließt deren Richtigkeit. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Aktuell lag kein Bauantrag vor. 

kein Beschluss 

 

 

 

Sachverhalt: 

Im Rahmen des Modernisierungsgesetzes hat der Freistaat Bayern auch neue Regelungen zur Stell-
platzsatzung getroffen. Die bisherigen Satzungen sind bis zum 30.09.2025 zu überarbeiten und in Kraft 
zu setzen. 

Der bayrische Gemeindetag hat am 14.04. eine Mustersatzung übersendet. Unabhängig davon möch-
te die Verwaltung die Aktualisierung der derzeitig bestehenden Satzung der Gemeinde vom 
11.05.2010 an die Mustersatzung anpassen und zum 01.10.2025 in Kraft treten lassen. 

Richtzahlenliste Anlage 1: 

 

Die bisherigen Stellplatzsatzungen haben über den 30.09.2025 Bestand, sofern die Richtzahlenliste 
nicht die vorgegebene Richtzahlenliste des Freistaates übersteigt. Kommunale Stellplatzsatzungen 
können eine geringere Anzahl an Stellplätzen festlegen. 

Die bayrische Staatsregierung hat festgelegt, dass Wohnungen, die der Bindung nach dem Bayrischen 
Wohnraumförderungsgesetz unterliegen, nur noch max. 0,5 Stellplätze je Wohneinheit nachgewiesen 
werden müssen. 

Weiterhin ist festgelegt worden, dass Besucherstellplätze bei Gebäuden mit Wohnungen nicht mehr 
nachgewiesen werden müssen. Nachdem Besucherstellplätze sehr differenziert künftig geregelt sind, 
schlägt die Verwaltung vor, diese zu übernehmen. 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung 

2. Bauanträge 

3. Beschlussfassung zur Neufassung Stellplatzsatzung 



 

 

Ablösebetrag: 

 

Weiterhin hat der Gesetzgeber die Verwendung von Stellplatzablösebeträge konkretisiert: Im Fall der 
Stellplatzablöse hat die Gemeinde den Geldbetrag zu verwenden für die Herstellung zusätzlicher, 
oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen 
einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen, für den Bau und die Einrichtung von innerört-
lichen Radverkehrsanlagen, für die Schaffung von öffentlichen Fahrradabstellplätzen und gemeindli-
chen Mietfahrradanlagen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen oder für sonstige 
Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen 
des öffentlichen Personennahverkehrs. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos merkt an, dass im Rahmen des Modernisierungsgesetzes der Freistaat Bayern 
neue Regelungen zur Stellplatzsatzung getroffen habe. Ab dem 1. Oktober 2025 gibt es in Bayern 
keine allgemeine, bayernweite Stellplatzpflicht mehr, da diese durch die neue Bayerische Bauord-
nung aufgehoben wurde. Die Bürgermeister in der VG haben sich abgestimmt, dass jede der drei Ge-
meinden eine Satzung erlässt. Eine Empfehlung und die Mustersatzung des bayerischen Gemeinde-
tages liegen dem Gemeinderat vor. Im Gemeinderat kommt die Frage auf, ob auch bestehende Stell-
plätze nachgewiesen werden müssen. Bürgermeister Loos gibt an, dass Bestandsgebäude davon 
nicht betroffen sind. In besonderen Einzelfällen kann auf Antrag mit einem Ablösevertrag die Ver-
pflichtung erfüllt werden. Dies kann im Einzelfall entsprechend vom Gemeinderat beschieden werden. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschließt, die gemeindliche Stellplatzpflicht zeitgleich 
mit dem Außerkrafttreten der Stellplatzpflicht nach Art. 47 Abs. 1 BayBO (2023) am 1. Oktober 2025 
in Kraft zu setzen, um einen nahtlosen Fortbestand der Stellplatzpflicht sicherzustellen.  

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Die Ersatzbeschaffung des Baggers bedingt die Neuanschaffung verschiedener Anbaugeräte. Es wird 
ein neuer Grabgreifer und eine Astschere benötigt, da die alten Anbaugeräte mit dem alten Bagger 
veräußert werden sollen. Es liegt jeweils ein ausgearbeitetes Angebot der Firma Kern Baumaschinen 
vor. Der Grabgreifer wird mit 7.815€, Netto (zzgl. Passender Schläuche) angeboten, die Astschere zu 
9200€, Netto (zzgl. Passender Schläuche). Alternativen wurden geprüft. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos macht bekannt, dass der Bauhofbagger samt Zubehör nach 21 Dienstjahren ver-
äußert werde und der Kauf eines gebrauchten Baggers in Höhe von 70.000,00 € netto in der letzten 
nichtöffentlichen Sitzung beschlossen wurde. Hierfür werden essenzielle Anbaugeräte benötigt, da 
die Alten den Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr entsprechen oder nicht mehr passen. Im Gemeinde-
rat kommt die Frage, ob der Bagger schon verkauft sei, da dies Voraussetzung zur Neuanschaffung 
war. Bürgermeister Loos merke an, dass sich zwei Kaufinteressenten gemeldet haben und in Ver-
handlung stehen. Über den Sachstand werde BGM Loos informieren. Des Weiteren erklärt Bürger-
meister Loos, dass sicher notwendig und wichtig ist, den Bagger zu veräußern, aber wichtiger ist defi-
nitiv eine Maschine zur Verfügung zu haben. Deshalb ist die Lieferung des neuen Baggers als wichti-
ger zu betrachten, als der Verkauf des bisherigen. 

4. Beschlussfassung zur Ersatzbeschaffung einer Astschere und ei-

nes Grabgreifers 



 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Angebot der Firma Kern Baumaschi-
nen in Erlangen von den angebotenen Anbaugeräten zur Verwendung am Bagger und beschließt die 
Anschaffung einer Astschere zu 9200€ netto und eines Grabgreifers zu 7815€ netto, zuzüglich der 
passenden Schläuche.  

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

In der bereits beschlossenen Fassung der VES-WAS ist in der Verwaltung ein Fehler entdeckt worden. 
Das Büro Bitterwolf hat diesen gekennzeichnet, bzw. eingefügt. Bei den ausgebauten Dachgeschos-
sen fehlte die Angabe der Berechnung (2/3). 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos merkt an, dass bei Durchsicht dieser Satzung eine rechtsichere Angabe fehle. Bei 
den Festsetzungen, wie die Dachgeschoße abgerechnet werden, das 2/3 der Dachgeschoßfläche bei 
den Verbesserungseinheiten berechnet werden, fehle. Dafür entschuldigt sich Herr Bitterwolf bei beim 
Gemeinderat. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der vorgelegten Verbesserungssatzung 
in der Wasserversorgung (VES-WAS) und beschließt diese als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die Umsetzung der Verbesserungsbeiträge in der Wasserversorgung im Satzungsgebiet der gesam-
ten Gemeinde Hartenstein, sowie der Abwasserentsorgung im Satzungsgebiet Hartenstein/Grünreuth 
sollen durch den Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein festgelegt werden. Es gilt, das Datum des 
Schlussbescheids, sowie die Raten festzusetzen. Der Schlussbescheid sollte nicht zu sehr in der Fer-
ne liegen, um weiteren Investitionen nicht im Wege zu stehen. Vorschlag der Verwaltung: maximal ein 
Jahr. 

5. Beschlussfassung zur Verbesserungssatzung in der Wasserver-

sorgung - geringfügige Abänderung 

6. Beschlussfassung zur Umsetzung der Verbesserungsbeitrags-

bescheide in der Wasserversorgung- und Abwasserentsor-

gung 



 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos informiert, dass Herr Bitterwolf heute Morgen nochmals im Rathaus war, um mit-
zuteilen, dass die Satzungen stehen. Bis auf die Abänderung der VES-WAS, können die Bescheide 
erlassen werden und die Berechnungen würden kurzum folgen. Die Modalitäten müssen im Gemein-
derat besprochen werden. Bürgermeister Loos zeigt Anhand einiger Musterberechnungen auf, wie ein 
Bescheid aussehen könnte. Im Gemeinderat kommt sofort die Frage auf, wieso die Beispiele mit 
2.500 m² berechnet wurden, obwohl die Grundstücksgröße doch auf 1.500 m² gedeckelt sind. Bürger-
meister Loos erläutert dem Gremium, dass die Beschränkungen auf 1500m² lt. Satzungsrecht ledig-
lich für Grundstücke in unbeplanten Gebiete (siehe §5) gelte. In Geltungsbereich eines gültigen Be-
bauungsplans gilt diese Regulierung nicht, hier müssen nach der Rechtsprechung die Flächen voll 
angerechnet werden. Im Gemeinderat kommt es zur regen Diskussion. Sie sind der Auffassung, Herr 
Bitterwolf hätte falsch kommuniziert. Die Beschlussfassung erfolgte unwissend. BGM Loos lenkt ein, 
dass die Rechtsprechungen in den Satzungen niedergeschrieben sind. Einige Räte haben bedenken 
und beantragen, die Satzungen auf 1.500 m² (be- und unbeplant) abzuändern. BGM Loos weist da-
rauf hin, dass sich die Angaben von Herrn Bitterwolf mit Sicherheit an die Rechtsprechungen des 
KAG richten und im Satzungsrecht kein eigenes, Hartensteiner Gesetz erschaffen werden darf. Ge-
meinderat Fenzel merkt an, dass die Gesamtumlagekosten dann lediglich auf die Personen gescho-
ben werden, die kleine Grundstücke haben. Wer viel Besitz hat, muss halt leider viel zahlen. Der Ge-
meinderat fordert Herrn Bitterwolf auf, den Diskurs klarzustellen. BGM Loos werde Herrn Bitterwolf 
um ein aufklärendes Gespräch bitten. Jedoch weise Bürgermeister Loos darauf hin, dass in diesem 
Top geregelt werden soll, wann die Bescheide erlassen werden und welches Zahlungsziel erreicht 
werden soll. BGM Loos schlägt 1 Jahr vor. Gemeinderat Weber ist der Meinung, als bürgerfreundliche 
Gemeinde sollte das Zeitfenster für die Tilgung auf zwei Jahre ermöglicht werden. BGM Loos merkt 
an, dass es ein geringer Prozentsatz der Bürger sein werde, die hohe Beiträge leisten müssen. Da 
könne im Einzelfall eine Ausnahmeregelung getroffen werden und die Gemeinde hat das Defizit ver-
auslagt und für weitere künftige Investitionen im Haushalt geplant. Der Zeitpunkt solle nicht zu lange 
gewählt werden. Er schlägt als Endabrechnungsdatum den Zeitpunkt der Vorauszahlungen für das 
zweite Quartal 2027 vor und die Quartalsabschläge ab Januar 2026 als Ratenzeitpunkte. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschließt die Verbesserungsbescheide für Wasser und 
Abwasser ab Januar 2026 zu erlassen und die Endabrechnung auf das 2. Quartal 2027 festzulegen. 

Das Gemeinderatsmitglied mit Gegenstimme möchte das Zahlungsziel auf 2 Jahre setzen. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 1 
 
 

 

 

Sachverhalt: 

Das Staatliche Bauamt teilte uns das weitere Vorgehen des Ausbaus der Staatsstraße im Bereich 
Güntersthal mit. Baubeginn noch im Herbst 2025, Fertigstellung im Herbst 2026. 

7. Informationen zum Ausbau der Staatsstraße, St2162 in  

Güntersthal 



 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos informiert, dass das Staatliche Bauamt kürzlich vor Ort mit aktuellem Sachstands-
bericht war. Mit erfreulichen Nachrichten, dass der erste Bauabschnitt, die Einfriedung des Werk A 
noch in diesem Jahr starten werde. Weitere Schritte sollen ab Frühjahr 2026 folgen und im Herbst 
2026 abgeschlossen sein. Im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße muss die Kommune sich an den 
Kosten des Ausbaus des Kreuzungsbereichs beteiligen. Weiter ist es dann im Gremium zu klären, wie 
weit man Richtung Hartenstein den Straßenbelag mit erneuern möchte. Auf den ersten Blick scheint 
die Bahnbrücke am Parkhaus ein sinnvoller Übergang zu sein. Dies müsse man dann aber noch prü-
fen und beschließen. 

 

Dazu noch eine Information der Deutschen Bahn: Ganz ohne Vorwarnung gab die DB bekannt, dass 
der Zugverkehr im Pegnitztal ab Freitag, 19. September 2025, bis auf weiteres gestoppt wird. Dieser 
soll Stand Heute ab Februar 2026 wieder in Betrieb gehen.  

 

 

 

8.1 – Bürgerversammlungen 2025 

 

Bürgermeister Loos gibt die Termine für die Bürgerversammlungen in diesem Jahr bekannt: 

Donnerstag, 16.10. Grünreuth 
Freitag, 24.10. Engenthal 
Montag, 27.10. Rupprechtstegen-Rastwaggon 
Freitag, 31.10. Hartenstein 

jeweils um 19.00 Uhr 

 

Bürgermeister Loos lädt den Gemeinderat sehr herzlich ein, bei den Diskussionen mit dabei zu sein. 

 

8.2 – Seniorennachmittag 05.10.2025 

 

Bürgermeister Loos erinnert nochmal an den Seniorennachmittag am nächsten Sonntag. Jeder Ge-
meinderat ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Entsprechende Kuchen- und Helferliste wurde 
bereits ausgegeben. Zahlreiche Teilnahme wäre wünschenswert.  

8. Informationen vom Bürgermeister 



 

 

Berichte aus der Gemeinderatssitzung vom 08.10.2025 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 25.09.2025 

 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der öffentlichen Sitzung 
vom 25.09.2025 und beschließt deren Richtigkeit. Ein Gemeinderat hat sich der Stimme enthalten. 

 

Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Zur Aufstellung der Einbeziehungssatzung in Kleinmeinfeld, Fl. Nr.1895/1, wurden folgende Träger öf-
fentlicher Belange angehört: 

 

1: Landratsamt Nürnberger Land 

2: Fränkischer Albverein e.V. 

3: Regierung von Mittelfranken 

4: Regionaler Planungsverband 

5: Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

6: Wasserwirtschaftsamt 

7: Landesamt für Denkmalpflege 

8: Staatliche Bauamt Nürnberg 

9: Amt für Landwirtschaft und Forsten 

10: Ant für Ländliche Entwicklung 

11: Regierung von Oberfranken, Bergamt 

12: DB AG 

13: N-Ergie Netz 

14: Industrie- und Handelskammer 

15: Dt. Telekom Technik 

16: Handwerkskammer 

17: Bayrischer Bauernverband 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung 

2. Ergänzungssatzung Kleinmeinfeld II: Abwägung der Beteiligung 



 

 

18: Bund Naturschutz 

19: Landesjagdverband Bayern e.V. 

20: Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

21: Naturpark Fränkische Schweiz 

22: Landesbund für Vogelschutz 

23: Gemeinde Kirchensittenbach 

24: Gemeinde Vorra 

25: Markt Neuhaus 

26: Gemeinde Hirschbach 

27: Stadt Velden 

 

Sachverhalt: 

Im Zuge der Aufstellung der Ergänzungssatzung Kleinmeinfeld II wurden die Träger öffentlicher Belan-
ge gehört und konnten ihre Stellungnahmen dazu abgeben. 

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Einwände erhoben: 

 1. Regierung von Mittelfranken - Höhere Landesplanungsbehörde 

2. Regionaler Planungsverband 

3. Wasserwirtschaftsamt  

4. Staatl. Bauamt Nürnberg 

5. Amt für Landwirtschaft und Forsten Hersbruck / Roth 

6. Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

7. Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern 

8. Industrie- und Handelskammer  

9. Handwerkskammer für Mittelfranken 

10. Gemeinde Kirchensittenbach 

11. Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben: 

1. Landratsamt Nürnberger Land 

Sachbereich Bodenschutz 

Die Gemarkung wurde nicht angegeben, es handelt sich mutmaßlich um Grünreuth. Jedenfalls liegen 
uns für die Gern. Grünreuth Fl.Nr. 1895 keine Informationen über schädliche Bodenveränderungen im 
Sinne § 2 Abs. 3 oder Altlasten nach § 2 Abs. 5 BBodSchG vor. Das betroffene Flurstück ist nicht im 
Altlastenkataster oder ABuDIS aufgeführt. 

Der Oberboden muss fachgerecht abgetragen werden (z.B. mit Raupenbagger), um wiederverwendet 
werden zu können. Der Abtrag darf nur bei trockenen Verhältnissen erfolgen. Die DIN 18915 sowie 
DIN 19731 sind zu beachten. Ein Abschieben wie in der Begründung ausgeführt hätte in Teilen die 
Zerstörung des Oberbodens zur Folge. 

2.1 Beschluss über die im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung 



 

 

Sachbereich Wasserrecht 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, so-
wie außerhalb des 60 m Bereiches von Gewässern. 

Hinweise: 

 

• Die geothermische Nutzung von Erdwärme ist mit dem Landratsamt Nürnberger Land, Sachbereich 
Wasserrecht und Bodenschutz abzusprechen. Erforderliche Genehmigungen sind vor Baubeginn zu 
beantragen. 

• Sollte während der Bauzeit eine Grundwasserabsenkung notwendig werden, ist hierzu vor Baubeginn 
eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

• Grundstücksentwässerungsanlagen haben den a. a. R. d. T. zu entsprechen. 

• Das im Plangebiet noch zu erstellende Gebäude ist ordnungsgemäß an die örtlichen Entsorgungsein-
richtungen des Bürgervereins Kleinmeinfeld e.V. oder an eine Kleinkläranlage anzuschließen. Die er-

forderliche wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage ist am Landratsamt Nürnberger Land zu 
beantragen. 

• Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die dazu ergangenen Regeln der 
Technik (TRENGW bzw. TRENOG) sind zu beachten. Mit dem Programm „BEN" (Beurteilung der Er-
laubnisfreiheit von Niederschlagswassereinleitungen), http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/in- 

dex.htm können Nutzer in wenigen Schritten prüfen, ob eine Einleitung erlaubnisfrei erfolgen kann und 
welche wesentlichen Randbedingungen einzuhalten sind. 

 Sollte die NWFreiV keine Anwendung finden, ist eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis ein-
zuholen. 

 

Sachbereich Immissionsschutz 

Aus immissionsfachlicher Sicht sind hier keine nachteiligen Auswirkungen auf die umliegende Bebau-
ung durch die geplante Einbeziehungssatzung erkennbar. Auch die Gemeinde Hartenstein als Pla-
nungsträger hat im Rahmen des Änderungsverfahren keine weitere Immissions- bzw. Emissionsbelas-
tung beschrieben. 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht daher ohne Einwände. 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Nahbereich von landwirtschaftlichen Flächen an der Grenze zum 
Außenbereich. Daher wäre ggf. ein Hinweis auf Duldung von Immissionen aus einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Nutzung der umgebenden Flächen in den B-Plan aufzunehmen. 

 

Sachbereich Untere Naturschutzbehörde 

Aus naturschutzfachlicher Sicht kann der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung 
Einbeziehungssatzung zugestimmt werden, insofern die im Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen 
eingehalten werden und folgende Formulierung zu den textlichen Festsetzungen hinzugefügt wird: 

 

• Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten, Vögel und Säuge-
tiere sind für die Außenbeleuchtungen Leuchtmittel (z. B. LED-Leuchten) mit einer Farbtemperatur von 
2.700 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 3.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekap-
selter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, einzusetzen. In begründeten Ausnahme-
fällen wie der Verkehrssicherungspflicht oder soweit andere gesetzliche Regelungen dies erfordern, ist 
eine Erhöhung der Farbtemperatur möglich. Diese ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu be-
schränken. 



 

 

Es wird empfohlen die Zaunkante 15 cm über GOK verlaufen zulassen, da es erfahrungsgemäß vor al-
lem in den ersten Jahren verstärkt zu Humusbildung kommt und sich dieser Abstand entsprechend ver-
ringert.  

 

Die Kompensationsfläche wird gemäß Art. 9 BayNatSchG von der Gemeinde an das  

Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gemeldet. 

 

2. N-Ergie Netz GmbH 

 

Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH. 

Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan bekannt gegebenen Anlagen können sich vor Ort weitere 
im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von 
Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zuständig sind. Über diese können wir keine 
Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige 
Anlagenbetreiber zuständig. 

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom kann, nach entsprechender Netzerweiterung, ausgehend 
vom bestehenden Versorgungsnetz sichergestellt werden. 

Auf dem Grundstück könnten sich laut unseren Planunterlagen stillgelegte Erdungsanlagen (Bandeisen) 
befinden. Diese können im Zuge von Baumaßnahmen entfernt werden. Zuständiger Maßnahmenplaner 
ist Herr Winter, Telefon 0911 802-17274. 

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW-Regelwerk, Ar-
beitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 
2,50 m einzuhalten. 

Wir bitten Sie die vorher genannten Punkte in die Begründung mit aufzunehmen bzw. zu ergänzen und 
zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. Stra-
ßen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden 
werden. 

 

14.  Bayrischer Bauernverband 

 

Wir bitten grundsätzlich darum, mit Fläche sparsam umzugehen. Einmal verbaute Flächen sind der 
landwirtschaftlichen Produktion unwiederbringlich entzogen. 

Wir weisen rein vorsorglich darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass während erforderlicher Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen und auch hinterher die Zufahrten zu den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Grundstücken uneingeschränkt möglich sein müssen. Gleiches gilt für Entwässerungseinrichtun-
gen (Drainagen, Vorfluter) und die Flurwege. 



 

 

Emissionen, vor allem Staub, Lärm und Geruch, die durch eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung der Flächen und der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe entstehen, sind bei der zukünf-
tigen Nutzung der betroffenen Fläche sowohl von den jeweiligen Grundstückseigentümern als auch von 
Mietern unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist hier die mögliche Geruchsbelästigung durch angren-
zende Siloanlagen bzw. die Lärmbelästigung durch Fahrverkehr von landwirtschaftlichen Maschinen 
hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der nach 22:00 Uhr oder vor 06:00 Uhr durch erntebedingten Fahrver-
kehr oder sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Verkehr entsteht, ist zu dulden. 

Wir bitten Sie, die o.g. Hinweise bei der Planung und Durchführung des Projektes zu berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die Einwendungen der land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe mit der Bitte um Berücksichtigung hin. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos verliest die Stellungnahmen der jeweiligen Träger öffentlicher Belange. Anmerkun-
gen und Hinweise werden dementsprechend in der Ergänzungssatzung vervollständigt.  

 

Beschluss: 

1: Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein nimmt Kenntnis davon, dass zur Aufstellung der Ergän-
zungssatzung Kleinmeinfeld II, von folgenden Trägern öffentlicher Belange keine Einwände erhoben 
wurden: 

 

1. Regierung von Mittelfranken - Höhere Landesplanungsbehörde 

2. Regionaler Planungsverband 

3. Wasserwirtschaftsamt  

4. Staatl. Bauamt Nürnberg 

5. Amt für Landwirtschaft und Forsten Hersbruck / Roth 

6. Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

7. Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern 

8. Industrie- und Handelskammer  

9. Handwerkskammer für Mittelfranken 

10. Gemeinde Kirchensittenbach 

11. Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

 

 

2: Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von den vorgelesenen Stellungnahmen der 
jeweiligen Träger öffentlicher Belange und hat diese mit samt der jeweiligen Anmerkungen jeweils zur 
Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 



 

 

 

Sachverhalt: 

Zur Änderung des Flächennutzungsplans in Kleinmeinfeld, Fl. Nr.1895/1, wurden folgende Träger öf-
fentlicher Belange angehört: 

 

1: Landratsamt Nürnberger Land 

2: Fränkischer Albverein e.V. 

3: Regierung von Mittelfranken 

4: Regionaler Planungsverband 

5: Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

6: Wasserwirtschaftsamt 

7: Landesamt für Denkmalpflege 

8: Staatliche Bauamt Nürnberg 

9: Amt für Landwirtschaft und Forsten 

10: Ant für Ländliche Entwicklung 

11: Regierung von Oberfranken, Bergamt 

12: DB AG 

13: N-Ergie Netz 

14: Industrie- und Handelskammer 

15: Dt. Telekom Technik 

16: Handwerkskammer 

17: Bayrischer Bauernverband 

18: Bund Naturschutz 

19: Landesjagdverband Bayern e.V. 

20: Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

21: Naturpark Fränkische Schweiz 

22: Landesbund für Vogelschutz 

23: Gemeinde Kirchensittenbach 

24: Gemeinde Vorra 

25: Markt Neuhaus 

26: Gemeinde Hirschbach 

27: Stadt Velden 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich OT Klein-

meinfeld Fl.Nr.1895/1 



 

 

 

Sachverhalt: 

Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans Kleinmeinfeld Fl.Nr.1895/1, wurden die Träger öffent-
licher Belange gehört und konnten ihre Stellungnahmen dazu abgeben. 

Von folgenden Trägern öffentlicher Belange wurde keine Einwände erhoben: 

 

1. Regierung von Mittelfranken - Höhere Landesplanungsbehörde 

2. Regionaler Planungsverband 

3. Wasserwirtschaftsamt  

4. Staatl. Bauamt Nürnberg 

5. Amt für Landwirtschaft und Forsten Hersbruck / Roth 

6. Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

7. Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern 

8. Industrie- und Handelskammer  

9. Handwerkskammer für Mittelfranken 

10. Gemeinde Kirchensittenbach 

11. Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

 

Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben: 

 

1. Landratsamt Nürnberger Land 

 

Sachbereich Bodenschutz 

Die Gemarkung wurde nicht angegeben, es handelt sich mutmaßlich um Grünreuth. Jedenfalls liegen 
uns für die Gern. Grünreuth Fl.Nr. 1895 keine Informationen über schädliche Bodenveränderungen im 
Sinne § 2 Abs. 3 oder Altlasten nach § 2 Abs. 5 BBodSchG vor. Das betroffene Flurstück ist nicht im Alt-
lastenkataster oder ABuDIS aufgeführt. 

Der Oberboden muss fachgerecht abgetragen werden (z.B. mit Raupenbagger), um wiederverwendet 
werden zu können. Der Abtrag darf nur bei trockenen Verhältnissen erfolgen. Die DIN 18915 sowie DIN 
19731 sind zu beachten. Ein Abschieben wie in der Begründung ausgeführt hätte in Teilen die Zerstö-
rung des Oberbodens zur Folge. 

3.1 Beschluss über die im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung ein-

gegangenen Stellungnahmen zur Änderung FNP 



 

 

Sachbereich Wasserrecht 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, so-
wie außerhalb des 60 m Bereiches von Gewässern. 

 

Hinweise: 

 

• Die geothermische Nutzung von Erdwärme ist mit dem Landratsamt Nürnberger Land, Sachbereich 
Wasserrecht und Bodenschutz abzusprechen. Erforderliche Genehmigungen sind vor Baubeginn zu 
beantragen. 

 

• Sollte während der Bauzeit eine Grundwasserabsenkung notwendig werden, ist hierzu vor Baubeginn 
eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

 

• Grundstücksentwässerungsanlagen haben den a. a. R. d. T. zu entsprechen. 

 

• Das im Plangebiet noch zu erstellende Gebäude ist ordnungsgemäß an die örtlichen Entsorgungsein-
richtungen des Bürgervereins Kleinmeinfeld e. V. oder an eine Kleinkläranlage anzuschließen. Die er-
forderliche wasserrechtliche Erlaubnis für die Kleinkläranlage ist am Landratsamt Nürnberger Land zu 
beantragen. 

 

• Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die dazu ergangenen Regeln der 
Technik (TRENGW bzw. TRENOG) sind zu beachten. Mit dem Programm „BEN" (Beurteilung der Er-
laubnisfreiheit von Niederschlagswassereinleitungen), http://www.lfu.bayern.de/wasser/ben/index.htm 
können Nutzer in wenigen Schritten prüfen, ob eine Einleitung erlaubnisfrei erfolgen kann und welche 
wesentlichen Randbedingungen einzuhalten sind. 

 

• Sollte die NWFreiV keine Anwendung finden, ist eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis einzu-
holen. 

Sachbereich Immissionsschutz 

Flächennutzungsplanes Immissionsschutzfachlicher ohne Einwände. 

 

Sachbereich Untere Naturschutzbehörde 

Aus naturschutzfachlicher Sicht kann der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung 
Einbeziehungssatzung zugestimmt werden, insofern die im Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen 
eingehalten werden und folgende Formulierung zu den textlichen Festsetzungen hinzugefügt wird: 

 

• Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten, Vögel und Säuge-
tiere sind für die Außenbeleuchtungen Leuchtmittel (z. B. LED-Leuchten) mit einer Farbtemperatur von 
2.700 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 3.000 Kelvin unter Verwendung vollständig gekap-
selter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, einzusetzen. In begründeten Ausnahme-
fällen wie der Verkehrssicherungspflicht oder soweit andere gesetzliche Regelungen dies erfordern, ist 
eine Erhöhung der Farbtemperatur möglich. Diese ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu be-
schränken. 



 

 

Es wird empfohlen die Zaunkante 15 cm über GOK verlaufen zulassen, da es erfahrungsgemäß vor al-
lem in den ersten Jahren verstärkt zu Humusbildung kommt und sich dieser Abstand entsprechend ver-
ringert.  

 

Die Kompensationsfläche wird gemäß Art. 9 BayNatSchG von der Gemeinde an das  

Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gemeldet. 

2. N-Ergie Netz GmbH 

 

Der Bestandsplan enthält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH. 

Zusätzlich zu den auf dem überlassenen Plan bekannt gegebenen Anlagen können sich vor Ort weitere 
im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von 
Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zuständig sind. Über diese können wir keine 
Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige 
Anlagenbetreiber zuständig. 

Die Versorgung des Baugebietes mit Strom kann, nach entsprechender Netzerweiterung, ausgehend 
vom bestehenden Versorgungsnetz sichergestellt werden. 

Auf dem Grundstück könnten sich laut unseren Planunterlagen stillgelegte Erdungsanlagen (Bandeisen) 
befinden. Diese können im Zuge von Baumaßnahmen entfernt werden. Zuständiger Maßnahmenplaner 
ist Herr Winter, Telefon 0911 802-17274. 

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem DVGW Regelwerk, Ar-
beitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 
2,50 m einzuhalten. 

Wir bitten Sie die vorher genannten Punkte in die Begründung mit aufzunehmen bzw. zu ergänzen und 
zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. Stra-
ßen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden 
werden. 

14.  Bayrische Bauernverband 

 

Wir bitten grundsätzlich darum, mit Fläche sparsam umzugehen. Einmal verbaute Flächen sind der 
landwirtschaftlichen Produktion unwiederbringlich entzogen. 

Wir weisen rein vorsorglich darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass während erforderlicher Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen und auch hinterher die Zufahrten zu den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Grundstücken uneingeschränkt möglich sein müssen. Gleiches gilt für Entwässerungseinrichtun-
gen (Drainagen, Vorfluter) und die Flurwege. 

Emissionen, vor allem Staub, Lärm und Geruch, die durch eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche 

Nutzung der Flächen und der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe entstehen, sind bei der zukünf-
tigen Nutzung der betroffenen Fläche sowohl von den jeweiligen Grundstückseigentümern als auch von 
Mietern unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist hier die mögliche Geruchsbelästigung durch angren-
zende Siloanlagen bzw. die Lärmbelästigung durch Fahrverkehr von landwirtschaftlichen Maschinen 
hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der nach 22:00 Uhr oder vor 06:00 Uhr durch erntebedingten Fahrver-
kehr oder sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Verkehr entsteht, ist zu dulden. 

Wir bitten Sie, die o.g. Hinweise bei der Planung und Durchführung des Projektes zu berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die Einwendungen der land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe mit der Bitte um Berücksichtigung hin. 

 



 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt an, dass die Stellungnahmen der jeweiligen Träger öffentlicher Belange aus 
Top 2.1 inhaltlich identisch sind. Anmerkungen und Hinweise werden dementsprechend in der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes vervollständigt. 

 

Beschluss: 

1: Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein nimmt Kenntnis davon, dass zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans, von folgenden Trägern öffentlicher Belange keine Einwände erhoben wurden: 

 

1. Regierung von Mittelfranken - Höhere Landesplanungsbehörde 

2. Regionaler Planungsverband 

3. Wasserwirtschaftsamt  

4. Staatl. Bauamt Nürnberg 

5. Amt für Landwirtschaft und Forsten Hersbruck / Roth 

6. Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 

7. Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern 

8. Industrie- und Handelskammer  

9. Handwerkskammer für Mittelfranken 

10. Gemeinde Kirchensittenbach 

11. Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg 

 

 

2: Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von den vorgelesenen Stellungnahmen 
der jeweiligen Träger öffentlicher Belange und hat diese mit samt der jeweiligen Anmerkungen jeweils 
zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Es lagen keine Bauanträge vor. 

 

 

kein Beschluss 

4. Bauanträge 



 

 

 

Sachverhalt: 

Um ein weiteres Angebot am Friedhof in Hartenstein zu schaffen, wurde bereits über die Anschaf-
fung eines Röhrensystems zur Urnenerdbestattung diskutiert. Verschiedene Angebote dazu einge-
holt und auch bereits Muster begutachtet. Die angedachte Vorgehensweise wäre, sich für ein Sys-
tem zu entscheiden und mit einem ersten Ausbauschritt zu starten. Bei Bedarf kann das System 
dann gegebenenfalls erweitert werden. Zwei Anbieter haben sich durch ihr System hervorgetan. Die 
Anlage soll so ausgestaltet werden, dass die Grabstellen selbst ohne Namen angelegt werden, dafür 
eine Gedenkwand an die Verstorbenen erinnert. Die Systeme sind annähernd in der gleichen Preisli-
ga. Selbstmontage ist nach Aussagen beider Hersteller möglich. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos stellt die beiden vorliegenden Angebote für die Urnenerdsysteme Anhand einer 
Präsentation vor. Die Systeme sind im Grundprinzip und vom Angebotspreis ähnlich. Beide liegen 
zwischen 500 und 650 €. Einige unterschiede der beiden Systeme sind jedoch die Größe- und An-
zahl der Urnenplätze für die Einlassrohre, die Montage und Sichtdeckel. Ein System der Firma Wei-
her wird mit einem Messingsichtdeckel (nach Wunsch in verschieden Motiven und Gravurband) ver-
schlossen. Das Zweite System der Firma Wolff hat eine Metalldeckelverschluss, worauf ein Natur-
stein gesetzt wird. Gemeinderat Gentsch fragt nach der Stückzahl der Urnenröhren und wie die 
Grabstelle beschriftet werde, falls der Wunsch bestehe. Bürgermeister Loos schlägt Anfangs ca. 12 
Einlassröhren in verschiedenen Maßangaben vor. Gemeinderätin Treutlein ist der Meinung, dass das 
System Weiher optisch Hochwertiger sei und von der Pflege einfach zu handhaben, während ein Na-
turstein mehr Pflegeaufwand erfordert. Ihr Gedanke ist, eine Gedenksteinplatte mit jeweiligem Na-
men, wenn erwünscht, anzubringen. Bürgermeister Loos merkt noch an, dass dieses System eine 
Neue Alternative zu den bestehenden Beerdigungsvarianten sei. Das System Weiher kommt im Ge-
meinderat gut an und entscheiden sich dafür. Die Einfassungen und Montagearbeiten werden vom 
Bauhof Hartenstein ausgeführt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein vergibt den Auftrag zur Anschaffung von Urnenbestat-
tungsröhren an die Firma Weiher. Die Verwaltung wird beauftragt, die mögliche Ausgestaltung zu 
planen und entsprechend die Anzahl an Röhren zu bestellen. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 

 

Sachverhalt: 

Durch den Grundstückserwerb am Mühlenweg in Rupprechtstegen kann hier die Straße ausgebaut 
und verbreitert werden. Die Vorarbeiten wurden durch den Bauhof ausgeführt. Die Errichtung der Na-
tursteinmauer und der Herstellung der zwei Parkplatzflächen sollen fremdvergeben werden. Es lie-
gen zwei Angebote vor, eine dritte Anfrage zum Kostenvergleich wurde leider vom Anbieter abge-
lehnt. 

5. Anschaffung von Urnenröhren für den Friedhof 

6. Auftragsvergabe zur Herstellung einer Trockenmauer am Mühlen-

weg 



 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutert dem Gremium wie die Ausgestaltung der Trockenmauer und die beiden 
Parkplätze vor Ort aussehen soll. Für die ca. 60m lange und ca. 1,5m hohe Natursteinmauer und die 
beiden gepflasterten Parkplatzflächen sind 2 Angebote und eine Absage eingegangen. Die Angebote 
unterscheiden sich um ca. 2.000€. Der etwas teurere Anbieter hat einen Baubeginn noch in diesem 
Jahr zugesagt. Im Gremium herrscht die Meinung vor, dass die Fertigstellung nicht zwingend vorzu-
ziehen sei, weshalb das günstigere Angebot priorisiert werden soll. Bürgermeister Loos gibt nochmals 
zu bedenken, dass eine zügige Fertigstellung für ihn und sicher auch die Anwohner Priorität hätte, da 
auch der Preisunterschied von 2.000€ nicht sehr ins Gewicht fallen. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein vergibt die Arbeiten am Mühlenweg, zur Herstellung ei-
ner Trockenmauer und zwei Parkplätzen an die Firma GaLa-Bau Manfred Meßner, Illafeld zu 
52.250,52 € brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die kommunale Wärmeplanung ist eine verpflichtende Aufgabe für die Kommunen. In den Mitglieds-
kommunen der Verwaltungsgemeinschaft wurden verschiedene Anbieter gemeinsam angehört und 
Angebote eingeholt. Die Firma Zeitgeist engineering GmbH aus Nürnberg hat ein für unsere Bedürf-
nisse passendes Angebot abgegeben. Die kommunale Wärmeplanung wird kostenneutral gefördert 
durch den Bund. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutert dem Gremium, dass im Kreise der umliegenden Kommunen mehrere 
Unternehmen angesehen wurden und verschiedene Angebote eingeholt wurden. Die 3 Mitgliedskom-
munen der VG Velden haben sich auf das Angebot der Firma Zeitgeist aus Nürnberg geeinigt, da eine 
gemeinsame Beauftragung und Bearbeitung Seitens der Verwaltung durchaus gewinnbringend ist. Da 
die kommunale Wärmeplanung durch die Landesförderung gedeckt ist, kommt auf die Kommune kei-
ne Kosten zu. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein vergibt die Planungsleistungen zur kommunalen Wärme-
planung an die Firma Zeitgeist engineering GmbH für 27.123 €, brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 

7. Vergabe Planungsauftrag zur Wärmeplanung 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Bayrischen Staatsforsten wollen angrenzend zur Gemarkung Grünreuth, auf Oberpfälzer Seite lie-
gend, die Windvorrangfläche AS 43 ausschreiben und vermarkten. Dazu ist ein zustimmender Be-
schluss der Nachbarkommunen notwendig. 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos erläutert dem Gremium die angegebenen Windvorrangflächen AS 43 und WK303. 
Da die BaySF die Flächen des AS43 fast vollkommen im Besitz haben, möchten diese die Vorrangflä-
che Projektieren und Ausbauen lassen. Für die allgemeine Akzeptanz bitten die BaySF um einen Zu-
stimmungsbeschluss der umliegenden Gemeinden. Gemeinderat Schlenk fragt an, ob das Projekt 
nicht zu groß werden wird, wenn die Bayerischen Staatsforsten ihre Fläche separat und selbst aus-
bauen. BGM Loos erklärt, dass das aufgezeigte Vorgehen in direkter Absprache mit den BaySF statt-
findet und deshalb dazu keine Gefahr bestehe. Auch ist geplant, dass man miteinander einen verträgli-
chen Ausbau realisiert. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der Ausweisung der Vorrangfläche AS 43 zu. Der 
Gemeinde Hartenstein ist bekannt, dass die Bayerischen Staatsforsten AöR demnächst ein öffentli-
ches wettbewerbliches Auswahlverfahren zur Ermittlung eines Vertragspartners für Standortsiche-
rungsverträge zur Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der Vorrang-
fläche AS 43 beginnen werden. Gleichzeitig wird im Westen des zukünftigen Vorranggebietes AS 43 
auf dem Gebiet des Regierungsbezirkes Mittelfranken das Vorranggebiet WK 303 ausgewiesen. Die 
Gemeinde Hartenstein, die Gemeinde Hirschbach, der Markt Königstein und der Markt Neuhaus 
a.d.Pegnitz wollen dieses Gebiet gemeinsam für die Erzeugung von Windenergie nutzbar machen. 
Aus Sicht der vier Gemeinden wäre anzustreben, einen gemeinsamen Vertragspartner für die Stand-
ortsicherungsverträge zur Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen im Bereich der 
Vorrangflächen WK 303 und AS 43 zu beauftragen. Hiermit sollten bei dem Auswahlverfahren der 
Bayerischen Staatsforsten AöR 

• eine Bürgerbeteiligung in einer verpflichtenden Mindesthöhe von 24,9%, 

• Bürgerstromtarife und 

Die Einbindung regionaler Unternehmen bei der Vergabe von Bauleistungen sowie Finanzierungen 
über eine regionale Bank oder regionale Partner 

als Kriterien festgelegt werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 
 

 

 

Sachverhalt: 

Für den Wahlleiter zur Kommunalwahl 2026 wird Herr Ralph Haberberger vorgeschlagen. Als stellver-
tretender Wahlleiter wird vorgeschlagen: 

8. Beschlussfassung zum Windvorranggebiet AS43 - BaySF,  

Entwicklung der Fläche 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung eines Ge-

meindewahlleiters für die Kommunalwahl 2026 und seinen Stell-



 

 

Diskussionsverlauf: 

Bürgermeister Loos gibt bekannt, dass für die kommende Kommunalwahl 2026 ein Wahlleiter und 
stellvertretender Wahlleiter bestellt werden müssen. Zum Wahlleiter hat sich Herr Ralph Haberberger 
für die Gemeinde Hartenstein angeboten, was BGM Loos sehr begrüße, da Herr Haberberger nicht 
mehr für die Verwaltungsgemeinschaft tätig sei. Stellvertretend schlägt die Gemeinde Hartenstein 
Herrn Gemeinderat Richard Lang vor. Der Gemeinderat Hartenstein stimmt den Vorschlägen zu.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein bestimmt als Wahlleiter zur Kommunalwahl 2026 Herrn 
Ralph Haberberger und als stellvertretenden Wahlleiter Herrn Gemeinderat Richard Lang. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 

 

 

 

 

10.1 – Bürgerversammlungen 2025 

 

Bürgermeister Loos möchte nochmals an die Bürgerversammlungen erinnern und zu einer zahlrei-
chen Teilnahme der Gemeinderäte anregen. 

10. Informationen des Bürgermeisters 

Zukünftig nichts mehr 

verpassen! 

 

Alle Vereinsinfos und aktuel-

le Meldungen aus der Ge-

meindeverwaltung bekom-

men sie in der Heimat-Info 

App. 

Keine Werbung, keine Chat-

funktion. 

Barrierefrei und nützlich. 

 



 

 

Haus für Kinder  
Hartenstein 

Höflaser Str. 2a 
 91235 Hartenstein 

 

 Telefon: 0 91 52/ 92 84 69 

E-Mail: hausfuerkinder@hartenstein-mfr.de 

Öffnungszeiten: Mo - Do: 7:00-17:00 Uhr 

Fr: 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Waldtage im Kindergarten 

Auch in diesem Jahr haben die Kitagruppen im Herbst wieder versucht, vermehrt in den Wald zu gehen. 

Um dabei nicht so an feste Tage gebunden zu sein, haben wir die Waldwoche wieder auf zwei Wochen 

aufgeteilt und einzelne Waldtage mit den Kindern gestaltet. So haben wir ausgiebige Spaziergänge unter-

nommen und verschiedene Plätze in den Wäldern rund um Hartenstein entdeckt. Wir kletterten an Felsen 

und Hügeln, entdeckten so manche Versteckmöglichkeit und hatten viel Spaß in der Natur.  

Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne 

Der diesjährige Martinsumzug war wieder ein voller Erfolg. Die Laternen strahlten nur so um die Wette. 

Auch das Wetter war uns wohlgesonnen und so kamen auch viele Besucher zum Fest. Die Vorschulkinder 

glänzten zu Beginn der Feier mit einer musikalischen Untermalung der Geschichte von St. Martin und ih-

rem anschließenden Laternentanz. Danach ging der Umzug los, dieser wurde hin und wieder von kleinen 

Gesangspausen unterbrochen und wurde natürlich wieder mit einem Pferd begleitet. Ein mutiges Hortkind 

wurde wieder ausgelost und durfte den Umzug hoch zu Ross miterleben. An der Kirche war der letzte 

Stopp. Unter der großen Kastanie führten die Hortkinder noch die Martinsgeschichte auf, bevor es zum ge-

mütlichen Ausklang mit Leberkäse, Muffins und warmen Getränken zum Pausenhof ging.  

Auch vor dem großen Fest drehte sich in der Kita alles um den gütigen Mann, der seinen Mantel teilte. Die 

Lieder wurden eifrig geübt. Martinsgänse wurden gebacken, um sie zu teilen. In den Gruppen konnten die 

Kinder sich passend zu den Rollen der Geschichte verkleiden und nachspielen… Ein kleines Highlight waren 

auch die Laternenbastelnachmittage/Abende mit den Eltern.  



 

 

Weihnachtszauber auf der Burg - Hortkinder sorgen für Stimmung 

Am 29.11. war es wieder so weit: Der jährliche Burgweihnachtsmarkt eröffnete pünktlich zu Beginn der Ad-

ventszeit. Nach der Begrüßung durch den ersten Bürgermeister, Hannes Loos, erweckten Groß und Klein aus 

dem Haus für Kinder mit traditionellen Liedern eine stimmungsvolle Atmosphäre. Aber auch das Christkind und 

seine Engel sorgten mit ihrem Besuch für leuchtende Augen. Neben dem Christkind durfte der Nikolaus an die-

sem Abend auch nicht fehlen. Er machte sich mit seinem prall gefüllten Sack voller Geschenke für die Kinder auf 

den Weg zum Burgweihnachtsmarkt. 

Wichtig!  

Haben Sie Interesse an einem Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz im Haus für 

Kinder Hartenstein im Kindergartenjahr 2026/2027? 

Dann melden Sie sich bitte in der Einrichtung bis spätestens 31.01.2026 bei Frau 

Beate Hoffmann (Tel. 09152-928469) 

Vielen Dank! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Text und Bild: E. Horst  



 

 
Text und Bild: E. Horst  



 

 

Obst- und Gartenbauverein Hartenstein 

 

Berichte unserer Aktivitäten: 

Spieletag 

Am 4. Oktober veranstalteten wir in der Kulturhalle einen Tag zum Spielen 

für Jung und Alt. An kreativen, größtenteils selbstgebauten Spielstationen 

konnten die zahlreichen Besucher ihre Kräfte messen und ein paar spannen-

de Stunden verbringen. Mit selbst gekochtem Gemüseeintopf, Gegrilltem 

und Kaffee und Kuchen war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

 

 

Herbstputz 

Am 21. Oktober trafen sich einige Mitglieder in Hartenstein, um die Pflanzanlagen am Dorfplatz von letztem 

Verblühten zu säubern, zu schneiden und winterfest zu machen. 

Aktion zum Erhalt und Vermehrung ursprünglicher heimischer Stauden 

Am 28. Oktober haben wir mit tatkräftiger Unterstützung vom Gemeinde-

Bauhof erneut einheimische Stauden eingepflanzt. Die neue Pflanzfläche ist auf 

der Burg Hartenstein im Bereich der ehemaligen Kapelle entstanden. Die Jung-

pflanzen wurden zum Teil von unseren Mitglie-

dern aus Samen angezogen, zum Teil von speziel-

len Gärtnereien angeliefert. Die zarten Pflänzchen 

wurden ganz nach ihren Standortwünschen in ein 

Gemisch aus Dolomitsand / Erde eingesetzt. Wir 

hoffen, dass sie gut einwurzeln und im nächsten 

Jahr zur Blüte kommen. Somit können sie wiede-

rum Samen bilden. Bei den Stauden werden ab-

sichtlich die ausgereiften Blütenstengel nicht 

entfernt, um die Vermehrung zu fördern. In den 

nächsten Wochen werden die Pflanzen noch mit 

Schildern versehen. Die darauf befindlichen QR-Codes geben Auskunft über Na-

me und Ansprüche der jeweiligen Gewächse. Das Projekt wird von der Regierung 

Mittelfranken mit unterstützt.  



 

 

Kinderprojektgruppe: 

Kürbisschnitzen 

Ebenfalls am 28. Oktober traf sich die Kindergruppe mit vier Betreuerinnen im Werkraum der Grundschule, um 

pünktlich für Halloween Kürbisse zu gestalten. Von Gruselig bis Kreativ mit tollen Mustern – wurden zahlreiche 

Ideen mit den unterschiedlichsten Werkzeugen an den Kürbissen in die Tat umgesetzt. Zum Abschluss gab es 

noch ein spannendes Kürbisrätsel 

Apfelbaum-Pflanzung 

Die Dorfgemeinschaft Loch hat vom OGV zur Verfü-

gung gestellte Apfelbäume auf den gemeindlichen 

Ausgleichsflächen unterhalb von Loch gepflanzt. 

Vielen Dank an alle Beteiligten auch für die Pflege 

und Ernte. 



 

 

Adventsbasteln 

Am Abend des 21. November ging es für Mitglieder des OGV nochmals in den Werkraum; diesmal zum gemein-

samen adventlichen Basteln. Waltraud Treutlein stand den Teilnehmern mit kreativen Tipps und hilfreichen 

Kniffen zur Seite. Als Resultat gingen ein paar zauberhafte Adventskränze hervor.  

Unsere folgenden Termine: 

 Sonntag, 15. Februar 2026: Faschingsumzug Happurg 

 Dienstag, 17. Februar 2026: Kinderfasching Kulturhalle 

 Donnerstag, 19. Februar 2026: Kinderprojektgruppe, „Baumdetektive“, eine Waldaktion mit Rätseln, 

Spielen und Entdeckungen. 

Anmeldezeitpunkt und Infos gibt es über die WhatsApp-Gruppe der Kinderprojektgruppe.  

Für alle Nicht-Mitglieder und Interessierte Info über Anja Steger 0175 955 82 53 

 

 

 

 

Der Obst- und Gartenbauverein bedankt sich herzlich bei allen  

Mitgliedern, Helfern, Besuchern der Aktionen und Freunden für die 

Unterstützung und wünscht  

ein inspirierendes, glückliches und erntereiches Jahr 2026! 

 

Text und Bild: K.Loos  



 

 

SV Hartenstein  

 

Kickerturnier 2025  

Text und Bild: H. Kalb 

Das sechste Kickerturnier des SV Hartenstein 1949 e.V. war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. 
Insgesamt 30 Teams traten am Abend gegeneinander an und kämpften an vier Profi-Kickertischen 
im Doppel-K.-o.-System um die vorderen Plätze. Während an den Tischen spannende Duelle 
stattfanden, wurden die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bestens mit Speisen und Ge-
tränken versorgt. 

Im Finalspiel standen sich das Team „FC Baby und Boomer“ und „The Old School“ gegenüber. Bei-
de Mannschaften lieferten sich ein hochspannendes und faires Duell. Am Ende konnte sich The Old 
School mit einem Ergebnis von 10:7 durchsetzen. 

 

 

 

Die Platzierungen im Überblick: 

• 1. Platz: The Old School 
• 2. Platz: FC Baby und Boomer 

• 3. Platz: FC Legenden 
 
 

Um 00:15 Uhr endete das Turnier offizi-
ell – doch anschließend wurde noch 
ausgiebig weitergefeiert. 

Sowohl die Teilnehmenden als auch die 
Zuschauer waren begeistert und freuen 
sich bereits auf das nächste Kickertur-
nier im Jahr 2026. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende, und wir möchten 
uns auf diesem Weg bei all unseren Patientinnen und 
Patienten und deren Angehörigen für die gute Zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr bedanken, wünschen 
Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und ein behütetes Neues Jahr 2026!  

Die Caritas Sozialstation informiert: 

Viele Menschen sehen sich danach, in Sicherheit und behütet leben zu können. 

Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können. Vor allem für 

Menschen die alleine leben, sind wir oft die einzige Begegnungsmöglichkeit, und der alleinige Gesprächs-

partner. 

Für Personen, die zuhause gepflegt werden, und ausschließlich Pflegegeld beziehen, besteht ab dem 

Pflegegrad 2 die Verpflichtung, in regelmäßigen Abständen Beratungseinsätze nach § 37, 3 zur Pflege in 

Anspruch zu nehmen. Bei Pflegegrad 1 und für Menschen, die ab Pflegegrad 2 nur Sachleistungen bezie-

hen, ist die Beratung hingegen freiwillig nutzbar. Die Kosten werden von der Pflegkasse übernommen. 

Auf Wunsch übernehmen wir gern diese Beratungseinsätze. 

Für Fragen zu den Themen Pflege, Finanzielle Möglichkeiten, Anträge stellen, usw., steht Ihnen die Bera-

tungsstelle für Pflegende Angehörige zur Verfügung. Wir geben Ihre Anliegen gerne weiter. Die Beratung 

ist für Sie kostenlos.  

Unsere Telefonnummer lautet: 09156/ 99 89 37 

Außerdem möchten wir nochmal erinnern an das Landespflegegeld, das ab dem Pflegegrad 2 beim Baye-

rischen Landesamt für Pflege beantragt werden kann. Auch bei Fragen dazu können Sie sich jederzeit an 

uns wenden. 

Einige unserer älteren Pflegekräfte sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen, wir wünschen 

ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Ihre Caritas Sozialstation St. Peter und Paul, Neuhaus  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

Pressemitteilung 

Direktion Mittelfranken 

Verdacht auf Behandlungsfehler? 
 

Die Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland ist sehr hoch. Behandlungsfehler sind relativ selten – dennoch 

passieren sie. „Wenn Patientinnen oder Patienten den Verdacht haben, dass bei der medizinischen Behandlung etwas 

schiefgelaufen ist, unterstützt die AOK ihre Versicherten mit speziell geschulten Fachleuten“, so Claus Eitel, Direktor in 

der AOK in Mittelfranken. Im Direktionsbereich der AOK Mittelfranken Süd-Ost wandten sich in den vergangenen beiden 

Jahren 224  Betroffene mit dem Verdacht auf einen Behandlungsfehler an die AOK-Patientenberatung. Das zeigt die aktu-

elle Auswertung der AOK Bayern für den Berichtszeitraum der Jahre 2023 und 2024. Die Krankenkasse gab aufgrund die-

ser Anfragen 92 für die Versicherten kostenlose Gutachten beim Medizinischen Dienst (MD) in Auftrag, bei 41 Gutachten 

bestätigte sich der Verdacht. Zum Vergleich: Bayernweit waren es 6.640 Beratungen, die zu 2.486 Gutachten des MD 

führten. Jede dritte Prüfung des MD wies einen Behandlungsfehler (809) nach. Die häufigsten Beratungen gab es in der 

Region in den medizinischen Fachgebieten Chirurgie 29, gefolgt von Geburtshilfe 24 und Orthopädie/Unfallchirurgie 23. 

Mit Blick auf ganz Bayern verteilten sich die häufigsten Beratungen auf die Bereiche Orthopädie/Unfallchirurgie (878), 

Geburtshilfe (860) und Chirurgie (772).  

 

AOK berät fachkundig und individuell 

In Deutschland müssen geschädigte Patientinnen und Patienten den Beweis dafür führen, dass ein Fehler unterlaufen 

und ein Schaden entstanden ist. Zudem muss zwischen Fehler und Schaden ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. 

Viele Betroffene verfolgen ihre möglichen Ansprüche aus Unkenntnis nicht, haben Angst vor einer gerichtlichen Ausei-

nandersetzung oder Probleme in der Beweisführung. Die AOK-Patientenberatung bietet für diese belastende Situation 

ein professionelles Behandlungsfehlermanagement an. Spezialisierte und erfahrene Mitarbeitende der AOK helfen dabei, 

einen Verdacht auf mögliche Behandlungs- oder Pflegefehler zu klären. „Diese Unterstützung ist kostenlos – und vor al-

lem persönlich“, betont Claus Eitel. Niemand kann garantieren, dass eine medizinische Therapie anschlägt oder die Pati-

entin beziehungsweise der Patient nach einer Behandlung geheilt ist. „Eine Behandlung, die nicht den erwünschten Er-

folg bringt, ist daher nicht gleich ein Behandlungsfehler“, macht Claus Eitel  deutlich und ergänzt: „Gerade wer Zweifel 

hat, sollte sich von der AOK beraten und unterstützen lassen. Denn selbst wenn sich ein Verdacht nicht bestätigt, kann 

die Klärung für Gewissheit und Vertrauen bei allen Beteiligten sorgen.“ 

 

Offene Fehlerkultur statt Schuldfrage 

Beim Behandlungsfehlermanagement geht es der AOK nicht in erster Linie um die Suche nach Schuldigen, sondern vor 

allem um eine nüchterne Analyse der Fehlerquelle. „Vorrangiges Ziel ist es, aus Fehlern zu lernen, um sie künftig zu ver-

meiden“ so Claus Eitel. Dabei bekräftigt er, dass die Krankenkasse nicht auf ein Gegeneinander, sondern auf ein Mitei-

nander mit den Leistungserbringern setzt. „Behandlungsfehler dürfen kein Tabu sein – sie sind für alle Beteiligten 

schmerzhaft, aber auch eine Chance, Versorgung zu verbessern“, so Claus Eitel.  

 

Wer die Patientenberatung der AOK Bayern kontaktieren will, erreicht diese unter der kostenfreien Service-

Telefonnummer 0800 2652293 oder per E-Mail: aok-patientenberatung@by.aok.de. Weitere Hinweise zum Thema Be-

handlungsfehler gibt es unter www.aok.de/bayern/behandlungsfehler. 
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